
 

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim 

Rathausplatz 1 

69221 Dossenheim 

Antrag auf zeitweilige Überlassung eines 

 Standrohres  Bauwasserzählers 
Antragsteller 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Name, Vorname bzw. Firma 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Straße, Nr. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PLZ, Ort 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Baustelle 

1.  Hinweise zur Standrohr/Bauwasserzähler-Nutzung 

 

 Die Wasserentnahme mit dem Standrohr/Bauwasserzähler ist genehmigungspflichtig und darf 

nur mit Standrohren/Bauwasserzählern des Wasserwerkes Dossenheim erfolgen. 

 Standrohre/Bauwasserzähler können jederzeit beim Wasserwerk ausgeliehen werden. 

 Das Anschließen des Standrohres/Bauwasserzählers an den Hydranten ist nur fachkundigen 

Personen erlaubt, bei Schäden am Hydrant, Standrohr oder Bauwasserzähler haftet der 

Benutzer. 

 Das Standrohr muss im Straßenverkehr abgesichert sein. 

 

2. Sicherheitsleistung 

 

2.1  Der Kunde hinterlegt bei Abschluss dieser Vereinbarung eine Kaution bei der Gemeindekasse 

der Gemeinde Dossenheim. Erst nach Eingang der Kaution wird der 

Standrohrwasserzähler/Bauwasserzähler sowie das beantragte Zubehör vergeben. 

 

2.2  Die Gemeinde ist berechtigt, nach Vereinbarungsende etwaige Forderungen, auch aus 

anderen Rechtsverhältnissen, mit der Kaution zu verrechnen bzw. erstattet dem Kunden das       

verbliebende Guthaben. 

 

       2.3 Für die Instandsetzung von Standrohrzählern/Bauwasserzählern, die mit Beschädigungen 
 oder fehlendem Zubehör zurückgegeben werden, sind die angefallenen 
 Instandsetzungskosten zu erstatten.       

 

3. Verbrauchs- und Benutzungsgebühren 

         

               Die Benutzungsgebühr beträgt 2,- €/Tag, der Wasserpreis 2,06 €/m³.    

               Die vorgenannten Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer, derzeit  

               5%.  

 

4. Ausgabe Standrohrzähler/Bauwasserzähler inkl. Zubehör/Hinterlegung Kaution 



 

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim 

Rathausplatz 1 

69221 Dossenheim 

 

 

Abnahmestelle:  
 

Standrohr/Bauwasserzähler 
Zählernummer: 

 
 

Ausgabe Datum:   
       

Ausgabe Zählerstand:   
       

 

 

Zubehör: 

Hydrantenschlüssel Stück: 

Systemtrenner Stück: 

 

 

 

Die Kaution in Höhe von 1.500,- € (Standrohr) wurde am ________ eingezahlt.  

Die Kaution in Höhe von 500,- € (Bauwasserzähler) wurde am ________ eingezahlt.  

 

  per Bareinzahlung 

 per Überweisung 

 

_________________________________________________ 
Unterschrift 

 

 

 

 

Bestätigungen (Unterschriften) 

 
 
 

 

Standrohr/Bauwasserzähler erhalten Standrohr/Bauwasserzähler ausgehändigt 

Antragsteller Wasserwerk Dossenheim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dossenheim 

Rathausplatz 1 

69221 Dossenheim 

5. Rückgabe Standrohrzähler inkl. Zubehör/Bauwasserzähler/Rückgabe Kaution  

 

Rückgabe Datum:  
 

Rückgabe Zählerstand:  
 

Verbrauch:  
 

 

Zubehör: 

Hydrantenschlüssel Stück: 

Systemtrenner Stück: 

 

 

  

Es wurden äußerliche Mängel festgestellt:       Ja     Nein 

 

Bemerkungen:  ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Die Kaution in Höhe von ______________wurde am ________________zurückgegeben. 

 

 

 

Bestätigungen (Unterschriften) 

  
 
 
 

Standrohr/Bauwasserzähler ausgehändigt Standrohr/Bauwasserzähler zurückerhalten 

Antragsteller Wasserwerk Dossenheim 

 


